
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1963/3/21 2Ob64/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.03.1963

Norm

EKHG §11 B1

Rechtssatz

Die normale Betriebsgefahr eines Motorradfahrers fällt gegenüber einem grob vorschriftswidrigen Verhalten eines

Radfahrers nicht besonders ins Gewicht.
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